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BAUBESCHREIBUNG TROCKENBAUARBEITEN

Zur Realisierung des Modellprojekts ,Neue Branitzer Baumuniversitat* mochte die Stiftung Flrst-Plckler-Museum Park

und Schloss Branitz auf dem Gelande einer ehemaligen GroRRgartnerei einen Teil der vorhandenen

Gewachshauser (Haus 1-6) sowie eine Lagerhalle (Haus 7) nachnutzen. Die Gebdude werden dem Baumschulbetrieb dienen.
Die vorhandene Substanz wird hierfiir umgebaut bzw. modernisiert.

Das Los der Trockenbauarbeiten umfasst das Haus 1.

Leistungsinhalt:

e Erstellen von Trockenbauwanden

¢ Einbau von Tiren und Zargen

¢ Malervlies auf Innenwanden und -decken

¢ Malerarbeiten auf Innenwanden und -decken

Gebaude Haus 1

Bei dem Gebaude handelt es sich um ein Breitschiff-Gewachshaus, das in den 1980er Jahren zur Anzucht von Gemlise
errichtet wurden.

Innerhalb der bestehenden Gewachshauskonstruktion werden Moduleinbauten in Holztafelbauweise nach dem Konzept "Haus-
im-Haus" errichtet. Sie stellen sich als frei stehende Volumen mit Satteldach dar.

Die Module sind nicht der Witterung ausgesetzt.

Die Sanitarraume innerhalb der Holzeinbauten erhalten Abhangdecken aus Gitterrost.

Nutzung:
* Biros, Aufenthaltsrdume, Sanitéarraume, Analyseraum in Moduleinbauten ,Haus-im-Haus"
* Restliche Gewachshausflache multifunktionale Nutzung: Pflanzungen, Veranstaltungen, etc.

Geschosse: 1

Konstruktionsart: Stahlbau
Errichtungsjahr: 1980er-Jahre
Dachform: Satteldach
Hauptdachneigung: ca. 28°

Hohe First Gber OKG: ca. 6,35m
Hohe Traufe tber OKG: ca. 3,50m
Gebaudezugang: ebenerdig

Zu Beginn der Trockenbauarbeiten sind im Haus 1 die Holzeinbauten inklusive Fenstern fertiggestellt, die Gewachshaushiille
wird in diesem Zeitraum abschlieend geschlossen.
Die Trockenbau- und Malerarbeiten finden innerhalb der Moduleinbauten statt.

Gebaude Haus 2
Bei dem Gebaude handelt es sich um ein Breitschiff-Gewachshaus, das in den 1980er Jahren zur Anzucht von Gemlise
errichtet wurde.

Nutzung:
» Umnutzung zu Lagergebaude flir Fahrzeuge und Maschinen
* Lager- und Technikrdume

Geschosse: 1

Konstruktionsart: Stahlbau / Holzbau
Errichtungsjahr: 1980er-Jahre
Gebaudezugang: ebenerdig

Innerhalb der bestehenden Gewachshauskonstruktion werden Technikraume als freistehende Einbauten in Holztafel- und
Holzmassivbauweise mit Flach- und Pultdach errichtet.

Die Module sind nicht der Witterung ausgesetzt.

Die AuRenwandbekleidung der Module besteht aus einer GK- bzw. GKF-Beplankung.

Die Fassade des Gewachshauses wird komplett erneuert und erhalt eine Wellblechfassade.

Fortsetzung auf néchster Seite
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Die Malerarbeiten umfassen das Beschichten der Holzeinbauten an den aulReren Flachen in grauem Farbton.
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HINWEISE ZUR BAUSTELLE

Baustelleneinrichtung

Die firr die Baustelleneinrichtung zur Verfligung stehende Flache ist dem entsprechenden Lageplan Baustelleneinrichtung zu
entnehmen. Die genaue Positionierung der Baustelleneinrichtung ist unter Riicksprache mit der Bautiberwachung vorzusehen.
Die BE-Flache befindet sich auf dem Grundstiick des AG.

Durch den AN Baustelleneinrichtung wurden Bauzaun, Zufahrten und Flachen hergestellt, eine Wendemdglichkeit sowie
Arbeitsflachen, die der Aufstellung von Containern, Fahrzeugen und Lagerung von Materialien dienen.

Die Anpassung der Baustellen-Logistik an die aktuellen Erfordernisse kann erforderlich werden.

Das Aufstellen von weiteren Containern ist nur in Absprache mit der 6rtlichen Bauliberwachung durchzufiihren.

Eine enge Koordination mit den anderen auf der Baustelle tatigen Gewerken ist erforderlich.

Bei Bedarf ist durch den AN ein Mannschaftscontainer fir Aufenthaltsrdume seines Personals und Sanitareinrichtungen
aufzustellen, Kosten/ Beantragung liegen beim AN.

Kran
Der Einsatz eines stationaren Kranes ist nicht vorgesehen.

Verkehrsanbindung

Das Baufeld ist Uber 6ffentliche StraRen zu erreichen. Die Baustellenzufahrt hat tiber die Liebermannstrale, Ecke
HolbeinstralRe zu erfolgen. Nach Befahren des Grundstlicks iber die bestehende Einfahrt erfolgt die Zuwegung zum Baufeld
Uber eine interne Stralle.

Fahrzeuglangen sind auf 12m Lange beschrankt (3-achsiger LKW).

Eine Beschadigung der Straflen sowie eine Behinderung der Zuganglichkeit der angrenzenden Nachbarn ist auszuschlieRen.
Der angrenzende Verkehr darf durch den Baustellenbetrieb nicht behindert werden.

Eine Wendemadglichkeit fir LKWSs kann lediglich Gber das Baugrundsttick erfolgen. Das Abstellen von Fahrzeugen ist nur auf
dem Grundstick, nicht im Stralenbereich moglich.

Arbeitszeit

Die Ausflihrung der Arbeiten ist fiir die Werktage Mo.-Fr. vorgesehen, in den gesetzlich zugelassenen Zeiten. Samstagsarbeit
ist moglich. Die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten ist grundsatzlich zu beachten.

Wahrend der Bauzeit ist vom AN taglich ein Bautagebuch zu fiihren. Das Bautagebuch ist wochentlich an die BL zu tibermitteln.

Baustrom/Bauwasser
Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfigung gestellt, Verbrauch wird vom AG bezahilt.
Abzug fiir die Nutzung von Baustrom und Bauwasser: 0,6% von der netto-Schlussrechnungssumme.

Baustellen-WC

Sanitareinrichtungen werden in folgendem Umfang vom AG fiir die gemeinsame Nutzung durch alle Gewerke gestellt:
-1 WC Damen

-1 WC, 1 Urinal Herren

Geriiste
Gerlste werden durch die jeweiligen Gewerke selber gestellt und betrieben.

Medienfreischaltung
Erfolgt bauseits.

Kampfmittelfreiheit
Nicht relevant, da keine Erdarbeiten.

Abfallbeseitigung und Baustellenordnung:
Abfallsammlung erfolgt durch: AN
Baustellenreinigung erfolgt durch : AN
Abfallentsorgung erfolgt durch: AN

Schutzzone:
Baustelle liegt in Trinkwasserschutzgebiet: nein

Sicherheit auf der Baustelle

Fortsetzung auf néchster Seite
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Der AN ist verantwortlich flr die Erfullung der Arbeitsschutzpflichten nach Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung
und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste Hilfe" die erforderlichen
Ersthelfer zu benennen. Der AN darf nur solche Maschinen und Geréte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitspriifungen aufweisen. Die Priifbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

Vor Arbeitsaufnahme ist vom AN eine Gefahrdungsanalyse der fiir die Beschaftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefahrdungen durchzufiihren und schriftlich zu dokumentieren, welche MaRnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf
der Baustelle fiir seine Beschéftigten erforderlich sind. Den Beschéftigten des AN sind vom AN vor Arbeitsbeginn die der
Gefahrdungs- Analyse entsprechenden Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und
Demontageanweisungen) zu erteilen. Der AN ist verpflichtet, sein Personal den jeweiligen Gefdhrdungen entsprechend mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten. Alle am Bau Beschaftigten missen Schutzausristung tragen.

Bei den Arbeiten im Gebaude ist die Schmutzbelastung auf ein absolutes Minimum einzuschrénken, dazu sind alle technischen
Mdglichkeiten zu nutzen (z.B. Bohr- und Trenngerate mit permanenter Absaugung). Die Arbeitsbereiche sind unverziiglich nach
Abschluss der Arbeiten, bei mehrtagigen Arbeiten arbeitstaglich zu reinigen.

Die Zuwege auRerhalb und innerhalb des Gebaudes sind permanent sauber zu halten, ggf. durch Nichteinhaltung dieser
Forderung erhoéhte Reinigungskosten des Bauherrn / Betreiber / Nutzer werden bei der Abrechnung in Abzug gebracht.

Videoliberwachung

Im Bereich der Baustelle wird eine Uberwachung mittels Videokamera betrieben, die Aufnahmen im Internet libertrégt. Ein
offentlicher Zugriff auf die Daten besteht nicht. Die Bilder werden au3erdem fiir die Erstellung einer Zeitrafferaufnahme
genutzt. Bei offentlicher Vorfuhrung von Bildern, Filmen oder Zeitrafferaufnahmen werden Personen und
Identifikationsmerkmale von Fahrzeugen unkenntlich gemacht. Der Auftragnehmende erklart sich mit der Nutzung und
Ubertragung dieser Bilder und Filme einverstanden.

Kommunikation

Die Kommunikation mit der Objektiberwachung hat per Telefon oder Email zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat daflr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfliihrung seiner Leistung immer mindestens ein flieRend
deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustellen anwesend ist.

Es wird eine wochentliche Baubesprechung vor Ort durchgefihrt. Ein vom AN benannter Ansprechpartner/Bauleiter hat bei
Erfordernis an dieser teilzunehmen.
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ZTV Trockenbauarbeiten
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Trockenbauarbeiten

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten, und die
Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
glltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

e AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,

BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,

BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,

BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,

GIPS: Bundesverband der Gipsindustrie e. V.,

BVS: Bundesverband Systembdden e. V.,

DGfdB: Deutsche Gesellschaft flir das Badewesen e. V.,

¢ RAL: Deutsches Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e. V.,
e SAF: Fachverband der Stuckateure fir Ausbau und Fassade,

¢ \/dS Schadenverhiitung GmbH.

2 Vorleistung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausflihrungsbeginn,
wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spateren Dokumentation Gibergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen
Zulassungen, Prifzeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen
Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen
ein Aufmal Uber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht
mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezigliche Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfiihrung als Grundlage
seines Vergutungsanspruchs prifen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen
bauablaufbedingten Aufwendungen fur Hebezeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande, Provisorien, Unterstitzungen,
Tragrustungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergitet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdrtcklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausfuhrt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor
Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die fir die Dauer des Gewahrleistungszeitraums alle zur
Erhaltung der Gewahrleistungsanspriiche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmaRige Wartungen und Prifungen zu erfillen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung fir alle Anschliisse, Abschliisse und
Deckenkonstruktionen zu erstellen und dem AG vor Ausfiihrung zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der
Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u. a.:

¢ Prifung und Berlicksichtigung der voraussichtlichen Trocknungszeiten im Hinblick auf den Bauzeitenplan,

¢ Durchbriiche in Wande und Decken mit Anforderungen an Brand- und Schallschutz,

* rechtzeitig vor Ausfithrungsbeginn Uberpriifung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung fiir die eigene
Leistung in Bezug auf Haftzugfestigkeit bei Erfordernis,

¢ Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-, warmeschutz- und sicherheitstechnischer Art,

e Fugen,

« Uberpriifung der tatséchlichen Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem,

¢ Prifung der AG-seitigen Planung auf Anordnung von Streiflichtquellen.

Unverziglich nach Auftragserteilung sieht der AN die TGA- und die ELT-Fachplanung sowie ggf. das BS-Konzept
unaufgefordert ein. Der AN fordert von den Gewerken ELT, TGA und Innentiren unaufgefordert die Einbauanleitungen fir
jegliche Einbauteile, Schottungen, BS-Klappen und Tirelemente an, um diese im Rahmen seiner Werkstatt- und
Montageplanung zu sichten und geeignete Einbausituationen als Vorleistung fir die anderen Gewerke erstellen zu kénnen. Der
AN legt unaufgefordert Montageplane vor, die - in Abstimmung auf die von den TGA-Gewerken durchzuflihrenden Medien und
deren Einbaubedingungen aus Brandschutzanforderungen - die genaue Lage der Tragprofile der Unterkonstruktion erkennen

Fortsetzung auf néchster Seite
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lassen.
Samtliche Oberwande bzw. Wandschotts oberhalb flurquerender Tiren sind detailliert in ihrer Medienbelegung und
Unterkonstruktionsausbildung vom AN rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten und in Abstimmung auf die TGA-Gewerke zu planen.

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Ausfiihrung

3.1.1 Aligemeine Grundlagen zur Kalkulation

Der nutzungsbezogene Mindestschallschutz gemaf VDI ist einzuhalten, weiterhin prinzipiell erhéhter Schallschutz nach DIN
4109.

Sind Befestigungen von Bauteilen an Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN dafiir zu sorgen, dass verdeckte Rohre und
Leitungen nicht beschadigt werden.

Fir die Beplankung sind, soweit nicht anders beschrieben, Platten mit mindestens 12,5 mm Dicke und einer mdoglichst festen
Oberflache zu verwenden. Beplankungen unter Fliesen- und Plattenbelagen sind mindestens 2-Ig. auszufiihren.

Mit dem AG ist Ricksprache zu halten, ob Tiren im Endzustand eingebaut werden kénnen. Der AN hat zu klaren ob, bedingt
durch den Bauablauf, eine Zwischenlagerung der Turblatter erforderlich ist bzw. das Anbringen von provisorischen
Offnungsbeschlagen mit anschlieRendem Gangbarmachen der Tiiren erforderlich ist.

Samtliche Revisionsdffnungen sind mit Aluminium-Rahmenkonstruktionen mit Gipsplatteneinlage auszufiihren, soweit nicht
detailliert abweichend beschrieben.

3.1.2 Produkte

Fir die Konstruktion sind die Zulassungen und Priifbescheide sowie die Richt- und Systemzeichnungen des jeweilig gewahlten
Herstellers maRgebend. Dabei ist das System zu bevorzugen, welches bei gleicher Wanddicke die hdchsten Schalldammwerte
erreicht und die anderen bauphysikalischen Anforderungen ausreichend abdeckt. Fir das vom AN zur Ausflihrung vorgesehene
Herstellersystem ist rechtzeitig vor Ausfiihrung die Zustimmung vom AG einzuholen.

In Feucht- und Kellerrdumen sind mindestens feuchtraumgeeignete hydrophobierte Gipsplatten (GKBI) einzubauen. Dies gilt
auch fiir die untere Lage bei doppellagigen Beplankungen. Geschnittene Kanten impragnierter Platten sind
nachzuimpragnieren.

Der Einbau von Gips- oder Gipskartonbauplatten (Gewerbebereiche, Schwimmbad- und Sporthallenduschen etc.) - auch
hydrophobierter Platten - in feuchtigkeitsgefahrdeten, hochbeanspruchten Bereichen ist untersagt. Gegebenenfalls weist der AN
den AG hierauf gesondert hin, wenn der AG fiir solche Bereiche gipshaltige Werkstoffe vorgesehen hat.

3.1.3 Anschliisse, Durchdringungen, Fugen

Anschlisse an thermisch beanspruchte Bauteile bzw. Einbauteile sind beweglich auszubilden. Anschliisse an angrenzende
Bauteile sind, sofern in den Unterlagen nicht anders beschrieben oder angegeben, stumpf auszufiihren. Haarfugen sind
zulassig.

Werden Flachendichtungen in Ausnahmefallen von Befestigungselementen durchdrungen, sind diese ebenfalls abzudichten.
Hierfur sind Formteile aus dem verwendeten Abdichtungssystem zu verwenden, die geeignet sind fiir die Verwendung
zusammen mit der Flachendichtung.

Querschnittsschwachungen bzw. -veranderungen von Bauteilen (Dehnfugen, unterschnittene Sockel etc.) sind stets mit der
gleichen Anzahl von Beplankungslagen auszufiihren wie nebenliegende Wandflachen.

Im Ubergang von verschiedenen Flachen (z. B. Dach-Wand), beim Anschluss an andere Bauteile oder -elemente sowie bei
Wandanschlissen sind stets Trennfugen mit Abschlussprofilen zu erstellen. Diese sind anschlieend dauerelastisch,
abreisicher und Uberstreichfahig zu verfugen.

Alle Deckenanschliisse (an Stiitzen, AuRen- und Innenwande sowie Trennwande) sind so auszufiihren, dass alle
Bauteilanforderungen gewahrleistet werden. Die zu erwartenden Bewegungen der Wande und der Decken miissen ohne
Beeintrachtigung maoglich sein.

Elastisch verschlossene Fugen sind grundsatzlich zu hinterfillen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfiillung
sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Anschlisse zwischen Unterkante Rohbaukonstruktion und Oberkante Wand sind entsprechend den méglichen Verformungen
unter Berlcksichtigung der bauphysikalischen Anforderungen als Gleitanschliisse gemaf Herstellerangaben auszubilden.
Bei Rohr-/Kanaldurchfiihrungen etc. durch Wande im unmittelbaren Bereich von Gleitanschllissen sind mittels vierseitiger
Auswechslungen die gleitenden Deckenanschliisse um den Durchbruch herumzufiihren.

3.1.4 Unterkonstruktion - alilgemein

Fir Nassraumbereiche mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung sind als Metallunterkonstruktion verzinkte und
korrosionsgeschiitzte Stahlblechprofile sowie korrosionsgeschitzte Befestigungsmittel zu verwenden.
Zargenaussteifungsprofile miissen so ausgefiihrt werden, dass die Bauwerksbewegungen bei gréReren Deckendurchbiegungen
aufgenommen werden kénnen (z. B. durch Teleskopanschlisse oder Anschlusswinkel mit ausreichender Federwirkung).

Die Unterkonstruktionen fir demontable Systeme missen in jeder Lage gegen seitliches Verschieben gesichert sein. Auch beim
Entfernen einer ganzen Plattenreihe darf sich die Unterkonstruktion nicht verschieben. Dabei darf die Zuganglichkeit, soweit es
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erforderlich ist, zum Deckenhohlraum und der darin liegenden technischen Teile nicht beeintréachtigt werden. Im Bereich von
Turen oder dhnlichen Teilen, durch die die Decke seitlich in horizontaler oder anderer Richtung beansprucht werden kénnte,
sind zusatzliche Diagonalaussteifungen einzubauen.

Wasserfihrende Rohrleitungen in Trockenbauschachten benétigen im Allgemeinen spezielle Unterkonstruktionen fiir mehrfache
Befestigung uber die Geschosshohe, Befestigungen lediglich an Standard-Trockenbauprofilen sind in der Regel nicht
ausreichend. Der Unternehmer meldet beim AG Bedenken an, wenn er feststellt, dass Installationstrassen zur Lastabtragung an
von ihm errichteten Trockenbaukonstruktionen befestigt werden.

3.1.5 Spachtelung, Oberflachen

Der AN pruft vor Ausflihrung von oberflachensichtig verbleibenden Arbeiten, ob in der spateren Nutzung Streiflicht entstehen
kann oder kunstliche Beleuchtung geplant ist. In diesem Fall sind Oberflachen nach Q4 streiflichttauglich herzustellen. Die
Versorgung der Streiflichtquellen wahrend der Ausfiihrung erfolgt durch den AN.

Ist fir einen Raum Gussasphalt als Bodenaufbau vorgesehen, dirfen Spachtelarbeiten erst im Anschluss daran durchgefiihrt
werden. Es ist zu vermeiden, dass gespachtelte Flachen mit Warmluft beaufschlagt werden.

Sichtbare Stof3fugen umlaufender Bekleidungen sind auf Gehrung herzustellen, soweit nicht produktspezifisch eine andere
Ausflihrung vorgesehen ist.

Elastische Verfugungen sind grundsatzlich mit Gberstreichbarem Material auszufiihren.

Die Ausflihrung der Innenecken von Wanden, die erkennbar nur vliesarmiert und/oder gestrichen werden, erfolgt stets mit
Inneneckformteilen.

Der AN erkundet unaufgefordert, welche Wandoberflachen vom Folgegewerk mit Fliesen belegt werden, und spachtelt in diesen
Bereichen die Oberflache lediglich in Qualitat Q1 mit 10 cm breit verspachtelten Fugen zur spateren Aufnahme von
Fliesenbelagen.

3.1.6 Beplankung

An Tiren ist die Beplankung im Sturzbereich mit ausgeklinktem Anschnitt auszufiihren (Beplankungsfuge verlauft nicht in einer
Flucht mit der Turzarge).

Alle sichtbaren Innen- und Auf3enecken sind, sofern nicht anders beschrieben, mit GK-Formteilen auszufiihren.

Bereiche mit hoher Feuchtebeanspruchung miissen mit feuchtigkeitsunempfindlichen, zementgebundenen Platten in allen
Beplankungslagen beplankt werden. Dies betrifft insbesondere alle nicht hduslichen Nassbereiche und gewerblichen
Nassbereiche. Die St6Re dieser Platten sind zu verkleben, um die Anforderungen an feuchtigkeitsunempfindliche Untergriinde
zu erfillen.

3.1.7 Brandschutz

Die Einbauanleitungen aller von Drittgewerken verbauten Produkte, die in Trockenbaukonstruktionen liegen oder diese
tangieren, sind vom AN selbsttatig bei dem AG abzufordern, um die fir diese Produkte erforderlichen Einbausituationen
erstellen zu kénnen (so beispielsweise die Einbauanleitungen von Brandschutzklappen, damit der AN die verstarkten Profile, die
Laibung und den umlaufenden Spalt um die Klappen maRhaltig und zulassungsgerecht herstellen kann).

Trockenbauwande mit Schall- oder Brandschutzanforderungen sind in mindestens 150 mm Wandstarke auszufiihren, sofern
Lichtschalter und Steckdosen in der Wand vorgesehen sind, um die erforderlichen Brand- und Schallschutzanforderungen auch
im Bodenbereich hinter Hohlwanddosen herstellen zu kénnen.

Sind in der Planung des AG Wande mit Brand- oder Schallschutzanforderungen in geringer Wandstéarke als 150 mm
vorgesehen, so meldet der AN hiergegen Bedenken an.

Offnungen fiir Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den Elektroinstallationsplanen bzw. nach Angabe des Elektrikers
herzustellen. Bei Trennwandkonstruktionen mit Brandbeanspruchungen sind die Elektrodosen in Gips einzubetten oder
rickseitig abgekoffert oder mittels zugelassener Hohlwanddosen auszufiihren. Keinesfalls sind sich gegeniiberliegende
Elektrodosen zulassig ohne Hinterflllung mit Mineralwolle oder Gipsmortel.

Durchfiihrungen durch brand- oder schallschutzqualifzierte Trockenbauwande sind stets mit Auslaibung aus Blech und
Beplankung entsprechend dem Hauptbauteil im Laibungsbereich auszufihren.

Werden Brandschutzklappen in Trockenbauwéande eingebaut, so hat der AN nach Ausfiihrung der ersten BS-Klappe die
Zustimmung des RLT-Prifingenieurs zur getatigten Ausfiihrung einzuholen. Erst nach dessen Zustimmung sind weitere BS-
Klappen im Trockenbau einzubauen.

Dem AN obliegt eine hohe Verantwortung durch das Verschlielken/Verdecken von Brandschottungen. Demzufolge darf der AN
Trockenbaukonstruktionen mit horizontalen Brandschottungen in Geschossdecken, unabhangig von jeglicher AG-seitiger
Freigabe zum Schlieen von Schachten und Vorwanden, nur dann erfolgen, wenn die Geschossdeckendurchtritte
brandschutztechnisch qualifiziert verschlossen wurden. Ist dies trotz Aufforderung an den AN, die entsprechenden
Trockenbaukonstruktionen zu schlieBen nicht erfolgt, so meldet der AN Bedenken beim AG gegen die Bauausfiihrung an und
stellt die diesbezuglichen Leistungen bis zur Klarung zurtick.

3.1.8 Tiiren
Taréffnungen sind unabhangig vom Turblattgewicht stets mit eingestellten UA-Verstarkungsprofilen auszufihren.
Soweit Rohrrahmentiren, auch von Drittgewerken, an oder zwischen Trockenbauwanden zum Einbau vorgesehen sind, sind
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die Einbauanleitungen der Tiren zu beachten. In solchen Situationen sind in der Regel mindestens Quadratrohre von 50 x 50 x
4 mm mit teleskopierbaren Deckenanschliissen vorzusehen. Sind solche Unterkonstruktionen nicht vorhanden, meldet der AN
rechtzeitig vor dem Schleifen der zweiten Wandseite Bedenken gegen den Tireinbau an.

3.2 Bauphysik

Soweit aulRenseitig keine oder nur eine Dammung geringer Starke (< 6 cm im Laibungsbereich) aufgebracht wird, soll eine
zusatzliche Laibungsinnendammung vorgesehen werden. Als Material hierfiir sind Kalziumsilikatplatten zu verwenden, sofern
nicht ausdriicklich etwas anderes beschrieben ist. Der AN weist den AG ggf. auf das Erfordernis der vorbeschriebenen
Laibungsinnenddmmung hin.
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ZTV Innentiiren
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Innentliren, Tore

1 Grundlagen
Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere

e ATV DIN 18355 - Tischlerarbeiten,

e ATV DIN 18357 - Beschlagarbeiten,

e ATV DIN 18358 - Rollladenarbeiten,

e ATV DIN 18360 - Metallbauarbeiten,

e ATV DIN 18361 - Verglasungsarbeiten

und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.
Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
gliltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

o BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,

BIV: Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks,

Deutsche Bauchemie e. V.,

DGfdB: Deutsche Gesellschaft fir das Badewesen e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

FTA: Fachverband Tirautomation e. V.,

GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,

GSB International e. V.,

ift Rosenheim GmbH,

Informationsverein Holz e. V.,

IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,

RAL: Deutsches Institut fir Glitesicherung und Kennzeichnung e. V.,
RAL: Gitegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustlren e. V.,
ttz: Industrieverband Tore Tilren Zargen e. V.,

VDE Verlag GmbH,

¢ VdS Schadenverhitung GmbH.

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausflihrungsbeginn,
wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spateren Dokumentation Gibergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen
Zulassungen, Prifzeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen
Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Malte und benannte Hohen
auf Ubereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu priifen und erforderlichenfalls die MaRgenauigkeit des
Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber unverziiglich zu
verstandigen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen
bauablaufbedingten Aufwendungen fir Hebezeuge, Mobilkraneinséatze, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und
werden nicht gesondert vergutet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdricklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausfihrt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor
Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die fiir die Dauer des Gewahrleistungszeitraums alle zur
Erhaltung der Gewahrleistungsanspriiche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an regelmaRige Wartungen und Priifungen zu erfiillen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausfiihrung zur Prifung
und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u. a.:

¢ statische Bemessung der Scheibenstarken (angegebene Glasstarken sind nur als Gestaltungsvorschlag zu verstehen),
¢ Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-, warmeschutz- und sicherheitstechnischer Art, unter Berlicksichtigung
maoglicher auftretender Verformungen und Spannungen durch Sto3 und thermische Belastungen,
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¢ Bemessung der Konstruktionen einschlief3lich Verkehrslasten einschlielich der Unterkonstruktionen und der
Verankerung,

« Tirlisten unter Beriicksichtigung der erforderlichen Offnungs-/Durchgangsbreiten und Offnungsrichtungen sowie aller flr
den Brandschutz relevanten Einbauteile, Funktionsmechanismen, SchlieRer sowie Schlief3folgeregelung, FSA,
Beschlage, Fluchttirwachter, Fluchttirterminals. Jede Tiranlage erhalt eine Nummer, die in den Grundrissen
eingetragen wird.

Der AN erstellt Ubersichtspléne (ber elektrisch oder elektronisch aufzuschaltende Tiirelemente unverziiglich, spatestens 10
Tage nach Beauftragung, zur Vorlage beim AG. Der AN stimmt diese auch mit dem Elektrogewerk ab. Soweit elektromotorische
Turantriebe Leistungsbestandteil des AN sind, erstellt dieser unaufgefordert eine Gefahrdungsanalyse fiir jede unterschiedliche
Einbausituation zum Nachweis der Zulassigkeit des Einbaus am konkreten Einbauort.

Der AN prift im Rahmen seiner Arbeitsvorbereitung die Elektroinstallationsplanung des AG auf Vollstandigkeit und Lage der
Anschlisse fir die Tirelemente.

Der AN Ubergibt unverziiglich, spatestens innerhalb von 10 Tagen nach Beauftragung, eine Zusammenstellung aller
Einbauanleitungen an den AG und weist auf erforderliche Vorleistungen in den Trockenbauwanden hin.

Der AN klart mit Erstellung der Tirliste rechtzeitig vor Bestellung der Tiren die erforderliche Einbauhdhe der Turdriicker und
weist den AG auf die Vorgabehéhe 850 mm aus DIN 18040-2 Tabelle 1 hin.

Soweit Tur- oder Fensterlisten sowie Glasstarken in der Leistungsbeschreibung benannt, gelten diese nur als Kalkulations-,
nicht aber als Ausfiihrungsgrundlage.

Der AN unterbreitet dem AG mit Angebotsabgabe ein weiteres, gesondertes Angebot flr die regelmaRige jahrliche Wartung
aller brandschutzrelevanten Bauteile fiir die Dauer von 5 Jahren. Die Wartung ist von qualifizierten Fachkraften nach EN 14677
durchzufihren.

3 Tiiren

3.1 Tiirliste des AN, Werkstatt- und Montageplanung

Der AN erstellt innerhalb einer Woche nach Auftragserhalt eine Turliste auf Grundlage eines drtlichen Aufmalies, der
Ausfiihrungsplanung des AG, der Leistungsbeschreibung und dieser ZTV. Stellt der AN in diesem Zusammenhang
Widerspriiche zwischen den verschiedenen Ausflihrungsgrundlagen fest, weist er den AG auf diese Widerspriiche ausnahmslos
hin und fordert Aufklarung und Entscheidung des AG rechtzeitig vor Materialbestellung ein. Die Erstellung der AN-seitigen
Tdrliste gilt als Werkstatt- und Montageplanung des AN.

Der AN tragt in die von ihm zu erstellende Tdrliste alle lichten Durchgangsbreiten von Turflligeln ein, die sich aus der
Kombination seiner Tiirkonstruktionen und der vorhandenen Offnungsmale ergeben. Er gleicht unaufgefordert und zum
Zeitpunkt der Erstellung der Turliste die von ihm ermittelten lichten Durchgangsbreiten mit den vom AG anzugebenden
mindesterforderlichen Durchgangsbreiten ab und meldet erforderlichenfalls beim AG Bedenken an, wenn geforderte lichte
Durchgangsbreiten nicht eingehalten werden kénnen.

EckstdRe von Bekleidungen und Verleistungen sind auf Gehrung auszufiihren. Bekleidungen und Verleistungen sind im
Material und mit der gleichen Oberflachenbehandlung wie die Einbauelemente herzustellen.

Falzdichtungen und Turdriicker sind erst nach Ausfiihrung der Malerarbeiten einzubauen und in den Tlirecken auf Gehrung zu
schneiden.

3.2 Zargen

Vor dem Verputzen eingesetzte Tlrzargen sind so auszubilden, dass sie nach ihrem Einbau die Lehre fir Innen- und
AuRenputz bzw. bei mehrschichtigen AuRenwanden fiir Innenputz und Wetterschutzhaut (Verblender o. A.) bilden. Daher sind
alle Zargen abschnittsweise in die Rohbauwanddffnungen einzumessen. Die Zargen und Turschlagrichtung aller Tiren sind so
auszuwahlen, dass die Zargenspiegel-Ansichtsbreiten von Turen unterschiedlicher Funktion gleichartig erscheinen.

Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot- und mafRgerecht einzubauen. Dabei sind die zuldssigen Toleranzen,
speziell die Winkeltoleranzen in horizontaler und vertikaler Richtung, der vorleistenden Gewerke auszugleichen.

Sind Umfassungszargen mit Mértel zu fiillen, ist die Tir bis zur Erhartung geschlossen zu halten und gegen unbefugtes Offnen
zu sichern. Ein Einschdumen von Tiren mit Rauch- oder Brandschutzanforderung ist nicht zulassig, es sind Tlren mit
entsprechender Einbauanweisung vorzusehen.

Zargen ungefélzter Turen sind so maf3haltig zu setzen, dass die Fugenmafie zwischen Turblatt und Turzarge maximal 2 mm
differieren. Der hierfiir erforderliche erhohte Aufwand ist vom AN zu berlicksichtigen.

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen miissen Abweichungen von geplanten Soll-Wanddicken von -5 bis +10 mm
ausgleichen koénnen. Stahlzargen sind mit einer Mindestblechdicke von 1,5 mm fiir Tiren ohne Funktionsanforderung im
Wohnungsbau und 2 mm fur alle Gbrigen Tiren auszufihren.

3.3 Unterer Abschluss

Der AN stellt durch seine Montage sicher, dass die Fuge unterhalb von Rauchschutztiiren nicht gréRer als in der
Einbauanleitung des Herstellers vorgegeben ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfur nicht geeignet sein, so informiert der AN
den AG rechtzeitig vor Ausfiihrung hieriiber.
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Brandschutztiren durfen unterseitig nur bis zu einer maximalen Hohe, in der Regel nicht mehr als 2 cm, unterseitig gekurzt
werden. Unterschnitte zur Nachstrémung gemaf Prifzeugnis oder bauaufsichtlicher Zulassung unter Brandschutztiiren sind
unzulassig.

Turen in Bereichen mit Warenverkehr dirfen nur maximal 4 mm Schwellenhéhe aufweisen. Hauseingangstiren sind generell
mit unterer Anschlagschiene herzustellen, soweit kein Warentransport stattfindet.

Der untere Abschluss von AuRentiiren ist standardmafig vom AN mit einer Kunststoff-Abdichtungsbahn mit beidseitig
mindestens 15 cm seitlichem Uberstand vorzuriisten. Die Abdichtungsbahn ist vom AN am Untergrund vollflichig zu verkleben.
Der untere Anschluss von AuRentliren mit Aufstanderung ist durch feuerverzinkte Stahlteile und Warmedammelemente
auszufihren.

Behindertengerechte, ebenengleiche Ausgange an Terrassen und Balkonen bedingen konstruktive MaRnahmen wie etwa
beheizte und an die Entwasserung angeschlossene Rinnen vor solchen Turanschlissen. Soweit der AN die Gefahr von
Wassereinbruch durch mangelnde Aufkantungshéhen an Tiren vermuten kann, teilt er dies dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrung
der Leistungen mit.

Alle unteren Rahmenprofile von Fest- und Fliigelrahmen missen eine Hohe von mindestens 105 mm aufweisen.

Soweit der AN wahrend der Bauausfiihrung keine Trennfugen im Estrich unterhalb von Tiren mit Schallschutzanforderungen an
geeigneter Stelle in trittschallentkoppelnder, Unterboden-trennender Art Tiren vorfindet, meldet er dem AG gegeniiber
diesbeziiglich Bedenken an.

3.4 Feuerschutzabschliisse und Rauchschutzabschlisse

Rauch- und Brandschutztiiren sind generell als gepriifte Einheit aus Tirzarge, Turblatt und den fiir die Funktion erforderlichen
Beschlagen als einheitliches System auszufiihren.

Feuerschutztiiren missen selbstschliefiend sein. Als Betriebszustand gilt "standig geschlossen”, falls nicht beschrieben oder in
den Planungsunterlagen ersichtlich.

Zu jeder Funktionstir sind vom Hersteller Einbau- und Wartungsanleitungen sowie Einbaurichtlinien aus dem
Zulassungsbescheid mitzuliefern. Erforderliche Abnahmen und Inbetriebnahmen sind als Leistung des AN rechtzeitig
durchfiihren zu lassen und zu dokumentieren.

3.5 SchlieBung

Alle Rahmenturen sowie alle Mietbereichszugangstlren sind generell so vorzurlsten, dass ein nachtraglicher Austausch der
SchlielRbleche gegen elektrische Turdffner ohne weitere Nachriistungs- und UmbaumaRnahmen unter Wahrung der Zulassung
des Elements stattfinden kann. Die entsprechenden Kabel sind als Vorriistung verdeckt einzulegen, SchlieBbleche sind in
entsprechender Dimensionierung vorzusehen. Die Kabelflihrung ist fur die spatere Nachrustung von im Tirfalz liegenden
("verdeckten") Kabelschaukeln vorzusehen.

3.6 Panikverschluss-Turen in Flucht- und Rettungswegen

Anti-Panikbeschlage sind an allen Tiren in Flucht- und Rettungswegen mit Betatigung in Fluchtrichtung erforderlich, um ein
jederzeitiges ungehindertes Offnen dieser Tiren sicherstellen.

Soweit bei 2-flg. Turen die erforderliche lichte Tirdurchgangsbreite vom Gangfliigel alleine nicht gewahrleistet wird, sind
Vollpanikbeschlage mit Schaltschloss in die Standflligel zu integrieren, die Betatigungsseiten sind hierbei
fluchtrichtungsabhangig festzulegen. Erforderlichenfalls sind beidseitige Betatigungen auf Standfliigeln vorzusehen.

Alle Tiren in Flucht- und Rettungswegen sind ausschlief3lich mit nach EN 179 gepruften Tirdrickern oder nach EN 1125
gepruften Panikstangenbeschlagen auszuriisten. Die in diesen Normen geforderten geringen Betatigungskrafte werden vom
Turhersteller in der Kombinationsprifung von Tir und Beschlag mit Prifnachweisen belegt.

Sofern Turen in Flucht- und Rettungswegen permanent geschlossen gehalten werden sollen, kann dies nur Gber
Fluchttirterminals gewahrleistet werden, die den Turverschluss bei Ausldsung der Brandmeldeanlage aufheben. Alternativ
hierzu kénnen mechanisch-elektroakustische Fluchttirwachter eingesetzt werden, die akustischen Alarm bei unberechtigter
Turdffnung geben.

3.7 TurschlieBer

Soweit nicht anders beschrieben, ist die Oberflache von TurschlieRern in Aluminiumsilber vorzusehen. TurschlieRer von
AuBentiiren werden auf der Innenseite der Fassade (nicht auRenseitig, also Uber-Kopf-Montage) montiert.
Scherentlrschlieller sind nicht zuldssig, sofern nicht ausdrtcklich in nachfolgenden Leistungspositionen gefordert.
ObenttrschlieRer sind standardmafRig mindestens als GleitschienentirschlieBer (GLS) mit mechanischer Rastfeststellung
auszufiihren. Vollintegrierte Turschlief3er sind bei Holzrahmentiiren als Mindeststandard festgelegt.

Die SchlieRkraft und -geschwindigkeit sind 6rtlich vom AN unmittelbar vor der Abnahme einzustellen. Eine Nachbegehung ca. 3
Monate nach Inbetriebnahme zum Nachstellen aller TirschlieRer gehért zum Leistungsumfang des AN.

Samtliche Befestigungsmittel flir Tren am Baukorper miissen aus nichtrostendem Material bestehen oder verzinkt sein.
Gegebenenfalls sind Verstarkungen vorzusehen, die ein Ausreil’en des SchlieBmechanismus verhindern, wenn die
Turkonstruktion dies erfordert.

Bauaufsichtlich erforderliche TurschlieRer an Turen, deren Betétigung flr die Nutzer einen auRergewdhnlich hohen
Kraftaufwand erfordert (Bettldgerige, Senioren, kleinere Kinder), sollen Freilaufvorrichtungen erhalten, die auf eine
Brandmeldeanlage aufzuschalten sind und die sicherstellen, dass sich die TirschlieRer so lange im Freilauf befinden, bis die
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Gebaudebrandmeldeanlage oder die RMZ Alarm auslésen. Der AN weist den AG auf das Erfordernis solcher
FreilauftirschlieRer im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung hin.

Nach Malerarbeiten und Bodenbelag, OTS und Absenkdichtungen betriebsfertig herstellen.

3.8 Feststellanlagen und FreilauftiirschlieRer

Uberall dort, wo mit betriebsbedingter Offenhaltung von Tiiren und Toren mit Brand- und/oder Rauchschutzanforderung zu
rechnen ist, muss eine Turfeststellanlage (FSA) eingebaut werden. Bei allen flurquerenden Tiren, die keinen
Nutzungseinheitenabschluss darstellen, ist davon auszugehen, dass diese mit einer FSA auszustatten sind. Der AN weist den
AG auf die Erfordernis von Feststellanlagen im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung hin. Alle FSA erhalten einen
separaten Wandtaster zur Auslésung der FSA mit Beschriftung "Tur schlieRen".

Die Offenhaltung bei Drehflligeltiiren erfolgt in der Regel als teilintegrierte Anlage im ObenturschlieRer mit im Sturz integriertem
Rauchmelder, soweit nicht ausdriicklich mit Haftmagneten beschrieben. Der Offenhaltungswinkel soll mindestens 115°
betragen.

Alle Feststellanlagen sind als in die GleitschienentirschlieRer integrierte Feststellanlagen einschliellich Rauchmeldezentrale
auszufliihren. Die Hohe des auf den Rahmen aufbauenden Bauteils soll nicht mehr als 35 mm betragen.

Alle Rauchmeldezentralen weisen die Moglichkeit zum Anschluss mindestens zwei externer Deckenrauchmelder sowie einen
potenzialfreien Kontakt zur Aufschaltung eines (bauseitigen) Buskopplers einer Brandmeldeanlage zur zentralen Auslésung der
TurschlieRfunktion auf.

In Bereichen mit hohen mechanischen Beanspruchungen (Schulen, Warenhausern, Produktionen) sind ausschlieRlich
Wandhaftmagente vorzusehen. Der AN weist den AG mit Erstellung der Turliste auf das Erfordernis von Wandverstarkungen
zur Aufnahme der Wandhaftmagnete hin. Beschriftete Ausldsetaster fiir die Haftmagnete sind beidseits der Tirelemente
anzuordnen.

Soweit nicht an anderer Stelle anderslautend beschrieben, sollen folgende Schnittstellen bei der Ausflihrung von FSA gelten:

¢ Lieferung + Einbau TurschlieRerAN,

e Lieferung + Einbau RauchmeldezentraleAN,

e Lieferung + Einbau FSAAN,

e Lieferung + Einbau DeckenmelderAN,

e Zufiihrung 230 V bis zur TUrAG (Elektrogewerk),

e Zufuihrung Buskabel bis zur FSAAG (Elektrogewerk),
e Zuleitung unter Putz fir DeckenmelderAG,

e Zuleitung auf Putz fiir DeckenmelderAN,

e Zuleitung unter Putz fur Taster, TasterAG (Elektrogewerk),
e BMA-Buskoppler zur AufschaltungAG,

¢ Prifbuch, Prifbescheinigung, InbetriebnahmeAN.

3.9 Kraftbetitigte Tiiren

Kraftbetatigte ("angetriebene") Tiren sind generell an behindertengerechten Gebaudezugangen, Gewerbekiichenzugéngen und
allen Turen, die regelmafig von Personen mit Warenverkehr begangen werden, vorzusehen.

Es sind ausschlieRlich flachbauende Antriebe, H < 70 mm, vorzusehen, alle Rahmenprofile sind hierauf abzustimmen. Alle
kraftbetatigten Tiren erhalten zuséatzlich zum Sensorleistenantrieb beschriftete Unterputz-Betatigungstaster.

Soweit nicht an anderer Stelle anderslautend beschrieben, sollen folgende Schnittstellen bei der Ausfiihrung kraftbetatigter
Tiren gelten:

Lieferung + Einbau Turantrieb AN,

e Lieferung + Einbau Turoffner 2-flg. Tiren AN,

¢ Lieferung + Einbau Bedienterminal AN,

¢ Lieferung + Einbau Sensorleiste (n) AN,

e Zufuhrung 230 V bis zur Tur AG (Elektrogewerk),
Unterputz-Taster und KabelzuflihrungAG (Elektrogewerk),
e Prufbuch, Prufbescheinigung, InbetriebnahmeAN.

3.10 Beschlége, allgemein

Soweit nicht anders beschrieben, sind die Beschlage standardmagig fiir alle Tiren mit Rundrosetten fiir Driicker und Schloss
anstelle von Schildern vorzusehen.

Samtliche Bander von Stahlblech- und Glas-Rahmentiren sind in der gleichen Farbe wie Tlrelemente zu verbauen.
AuRenliegende Bander sind nach Montageende mit Sicherung gegen Abschrauben und Herausschlagen der Bandstifte zu
versehen.

Eloxiertes Leichtmetall oder polierte Beschlage sind vom AN wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung und Verunreinigung mit
entsprechenden Folien oder Klebestreifen zu schiitzen. Diese sind spater wieder restlos zu entfernen.
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Malerarbeiten sollen durch die Beschlagarbeiten nicht erschwert werden. Der AN wird - soweit technisch mdglich - erst nach
Abschluss der Malerarbeiten seine Beschlage anbauen.

Alle eingebauten Werkstlicke sind einwandfrei gangbar zu machen, Schlésser, Getriebe, Schlie3fallen, Riegel, Bander und alle
beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulassig - zu dlen.

Die Lange von SchlieBzylindern ist so zu wahlen, dass die Zylinder annahernd biindig zu Schildern oder Rosetten stehen,
Uberstande < 5 mm sind zuléssig, Riickstande sind unzulassig.

Werden Bodendichtungen fiir Schallddammzwecke an Tiren gefordert, so sind diese seitenweise unterschiedlich einstellbar
auszufiihren. Das Nachstellen muss ohne Aushangen der Turen moglich sein. Die Art des FuRbodenbelages ist zu erfragen.
Beschlage fur Hauseingangsturen sind gegen Aushebeln gesichert zu gestalten, Hauseingangstiren von Mehrfamilienhausern
sollen Panikschlésser erhalten.

Bei Balkontiiren sind grundsatzlich ein Schnapper mit Zuziehgriff und eine Aluminium-Sattelschiene als Trittschutz auszufiihren.
Fir Kippfligel missen zusatzlich zum Oberlichtbeschlag Fangscheren vorgesehen werden, welche die Kippbewegung des
Fliigels nach dem Aushiangen der Offnungsschere begrenzen (Fangstellung) und Durchschlagen verhindern.

Stulpfliigel sind mit verdeckt liegender Handhebelbedienung auszustatten. Kantenriegelverschliisse sind nicht zugelassen.

Bei Parallel-Schiebe-Kipptiren ist eine Aussperrsicherung vorzusehen.

Oliven und Rosetten sind standardmafig mit Edelstahloberflache auszufihren. Farbbeschichtete Oberflachen sind unzuldssig.
Beschlage fur Fernbedienung, z. B. Kurbeltriebe, sind nicht hoher als 1,40 m Uber dem FuRboden anzubringen. Das gilt
sinngemal auch fiir aushangbare mechanische Fernbedienungen.

Beschlage von Dreh-Kipp-Fenstern in Bereichen zur Nutzung von Kindern oder verwirrten Personen sind vom AN generell als
Kipp-vor-Dreh-Beschlage mit abschlieBbaren Oliven auszufiihren. Fiir alle abschlieRbaren Oliven innerhalb einer
Nutzungseinheit sind gleichschlieRende Schldsser auszufiihren.

Beschlage benachbart angeordneter Elemente (z. B. AuRentlr und nebenliegendes Fenster) sollen auf gleicher Hohe tiber OKF
eingebaut werden.

Die Schlésser samtlicher Fluchtweg-, Brand- und Rauchschutztiiren, insbesondere jedoch von allen Turen in Flucht- und
Rettungswegen sind so zu wahlen, dass mindestens zwei unterschiedliche Knaufzylinder und mechatronische Knaufzylinder mit
Fluchttireingung (frei beweglicher Sperrklinke) zum Einsatz gebracht werden kénnen, die Turen missen durch Brandversuch in
Kombination mit diesen Zylindern gepruft sein.

3.11 Beschldge von AuBentiiren

Alle AuRentiiren mit Ausnahme von Balkontiiren sind mit mindestens folgenden Beschlagen auszufiihren:

Zugangs- oder Hauseingangstiiren

Bander: 3-tlg., mindestens 3 Bander, pulverbeschichtet im Profilfarbton, mit Abschraubsicherung bei auRenliegenden Bandern,
3-D-verstellbar

Drucker: Drucker nach EN 179 in Edelstahl, kugelgelagert, mit eigener Rickstellfeder, auRenseitig Knauf als
Rohrrahmenbeschlag

Stange: Edelstahlgriffstange au3enseitig Uber ges. Turhéhe, d = > 42 mm

Rosetten: Aul3enseitig als Sicherheitsrosette mit Anbohrschutz

Schloss: Panikschloss zur Offnung von der Innenseite als Fallenriegelschloss

ObentiirschlieRer: OTS als Gleitschienenschliel3er, silberfarbig, raumseitig, mit Anschlagbegrenzer und Feststellung in
raumseitiger Montage

SchlieRblech: Als E-Offner

Verglasung: VSG aus 2-mal SPG beidseitig als ISO-Scheiben, erforderliche Kennzeichnung nach BG-Vorgabe durch Folierung
Regenschiene: Nach aufien aufschlagende, auf der Wand liegende Tiren erhalten eine Regenschiene

Notausgangsturen

Bander: 3-tlg., mindestens 3 Bander, pulverbeschichtet im Profilfarbton, mit Abschraubsicherung bei auenliegenden Bandern
Dricker: Drucker nach EN 179 in Edelstahl, kugelgelagert, mit eigener Riickstellfeder, auRenseitig Knauf als
Rohrrahmenbeschlag

Rosetten: AuRenseitig als Sicherheitsrosette mit Anbohrschutz

Schloss: Panikschloss zur Offnung von der Innenseite als Fallenriegelschloss, Dreifachverriegelung

Uberwachung: Magnetkontakt fiir Verschlussiiberwachung

Obentlrschlieler: OTS als Gleitschienenschliel3er, silberfarbig, raumseitig, mit Anschlagbegrenzer

SchlieRblech: Als SicherheitsschlieRblech zur Vorrustung fir Turéffner

Verglasung: VSG aus 2-mal SPG beidseitig als ISO-Scheiben; erforderliche Kennzeichnung nach BG-Vorgabe durch Folierung
Regenschiene: Nach aufien aufschlagende, auf der Wand liegende Tiren erhalten eine Regenschiene

3.12 Verglasungen

Soweit grokflachige Verglasungen an Tiren oder Ganzglastiiren vorgesehen sind, sind diese vom AN entsprechend
berufsgenossenschaftlicehr und ASR-Anforderungen mittels deutlich sichtbarer Folierung auf Augenhéhe zu kennzeichnen.
Verglasungen im Bristungsbereich von Tiren und deren Seitenteilen unterhalb 80 cm sind splittergeschiitzt durch Verwendung
von ESG- oder VSG-Scheiben auszufiihren.

Eine einbauort- und nutzungsspezifische Gefahrdungsanalyse dazu, ob splitter- oder absturzsichernde Verglasungen
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erforderlich sind, obliegt dem AN als Teil seiner Werkstatt- und Montageplanung. Sind die entsprechenden Leistungen nicht
Gegenstand der Beauftragung des AN, bietet dieser dem AG die entsprechenden Mehraufwendungen unaufgefordert an.
Soweit Verglasungen in Turen absturzsichernde Funktionen zukommen, sind die Verglasungen vom AN im Rahmen seiner
Werkstatt- und Montageplanung ebenso wie die Befestigungs- und Lasteinleitpunkte der Tirelemente selber entsprechend
pruffahig statisch zu bemessen.

11.02.2026 - 15:27 15 | 36



Baumuniversitat
Los 17 - Trockenbau

ZTV Maler-/Lackierarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Maler-/Lackierarbeiten

1 Grundlagen

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere

¢ ATV DIN 18363: Maler-/Lackierarbeiten,
¢ ATV DIN 18364: Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten,
e ATV DIN 18366: Tapezierarbeiten

und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.
Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausfliihrung gultigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

e BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,

e BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,

¢ bauforumstahl e. V.,

¢ BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,

¢ Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,

¢ Bundesverband Korrosionsschutz e. V.,

¢ Deutsche Bauchemie e. V.,

e DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

¢ ift Rosenheim GmbH,

¢ |nstitut Feuerverzinken GmbH, Industrieverband Feuerverzinken e. V.,
¢ |VD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,

¢ RAL: Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.

2 Vorbereitung und Planung

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig
hinzuweisen.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prifen und ggf. zu planen:

 Uberpriifung der Materialvertraglichkeit und Eignung der Beschichtungssysteme fiir die beschriebenen
Untergriinde,

« Uberpriifung der Beschichtungssysteme hinsichtlich der Verwendbarkeit an den jeweiligen Einbauorten,

¢ Abstimmen eines Farbkonzeptes zur Berucksichtigung bei der Auswahl der Beschichtungssysteme,

¢ Abstimmung verschiedener Beschichtungssysteme hinsichtlich der Aufbringreihenfolge,

« Uberpriifung aller Untergriinde auf Trag- und Haftzugfestigkeit sowie auf Eignung gemaR DIN 18363,

¢ Aullenanstriche unter Einhaltung von Wasserfestigkeit, bleibender Schutz gegen Schlagregen und sonstige
Bewasserung, Wasserdampf-Diffusionsanforderung und Farbechtheit,

e Schutzen der Flachen gegen Veranderung durch Abdeckungen oder Flissigfolien sowie eine fotografische
Dokumentation.

3 Ausfiihrung und Konstruktion

3.1 Ausfiihrung

3.1.1 Allgemeine Hinweise

Der AN soll fiir den Beschichtungsaufbau einschlieBlich Haftgrund, Abtdnstoffen und dergleichen Produkte
desselben Herstellers und derselben Produktlinie verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht
eindeutigen Produktbezeichnungen ist auf Verlangen die Bindemittelbasis nachzuweisen.

Samtliche erforderlichen Schutzmallnahmen im Zusammenhang mit den Maler- und Lackierarbeiten fiir Bauteile
und Einrichtungen werden nicht gesondert vergitet. Dies gilt auch fiir das Abkleben von Fenstern, Fassaden,
Tdren, Bodenbeldgen usw.

Die Abdeckungen von Steckdosen, Schaltern, Gurtwicklern usw. sowie samtliche Turdricker, Rosetten und
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eingelegten Dichtungen sind vom AN im Rahmen seiner Leistungen vor Arbeitsausflihrung zu entfernen und nach
Arbeitsende wieder zu montieren. Selbes gilt im AuRenbereich fir vorhandene Hausnummern, Auf3enleuchten
usw. Bei Lackarbeiten an Turen sind deren Beschlage vor Ausfiihrung der Arbeiten vollstandig zu entfernen.
Beim Aus- und Einbau von Dichtungen ist (z. B. durch Nummerierung) zu gewahrleisten, dass sie am Herkunftsort
wieder eingebaut werden.

Glas- und Aluminiumflachen sind bei Verwendung silikat- bzw. kalkhaltiger Anstrichstoffe durch Abkleben zu
schutzen.

Flexible Dichtungen dirfen nicht mit Losungsmitteln auf Nitrozellulosebasis in Verbindung kommen.

Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel diirfen
grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung nicht zu vermeiden,
missen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen kann die
Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Fassadenbeschichtungen dirfen nicht bei starker Sonneneinstrahlung durchgefihrt werden. Erforderlichenfalls ist
in Absprache mit der Bauleitung eine Verschattung durch Planen o. A. vorzunehmen.

Zur Ausbesserung von kleinen Schaden, die beim Abristen entstehen, sowie zum Schlielen von
Befestigungsléchern - diese Arbeiten werden wegen der Geringfligigkeit vom Geriistbauer durchgefiihrt - hat der
AN Kleinstmengen des verwendeten Materials in der Originalfarbe der Bauleitung zu Gberlassen. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nur, wenn die Menge 20 % eines Gebindes oder - bei Siloware - 10 kg Ubersteigt.
Strahlmittelriickstande sind so aufzunehmen, zu sammeln und nach landesrechtlichen Bestimmungen abzufahren,
dass keine schadliche Belastung der Umwelt entsteht. Zeigt sich, dass die Rickstande als gefahrlicher Abfall
einzustufen sind, ist zur Abstimmung des weiteren Vorgehens der AG einzubeziehen.

Ein Verteilen der Strahimittelrickstande im umliegenden Verkehrsraum, in Poren, Fugen und dergleichen sowie auf
dem GerUst ist aus diesem Grund durch geeignete Schutzmalinahmen zu vermeiden.

Einbauteile, die korrosionsgefahrdet und nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, sind vorlaufend zu
beschichten.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. A., erhalten den Deckanstrich grundsatzlich erst nach ihrer
Befestigung, damit auch die Befestigungsmittel beschichtet sind.

Fir die Fassadenreinigung muss der Bieter in der Lage sein, kurzfristig eine Probeflache nach dem
ausgeschriebenen Verfahren zu reinigen bzw. vorzubehandeln.

3.1.2 Untergrund, Vorleistungen, Vorbereitung

Samtliche Lackierungs-, Tapezier- und Malerarbeiten schlieRen die jeweils nétige Untergrundvorbehandlung
(Schleifen, Grundieren usw.) ein, soweit die Untergriinde aus den Unterlagen erkennbar sind. Bei
Lackerneuerungsarbeiten sind das Entfernen loser Altanstriche, ggf. durch Abbrennen, sowie der Anschliff
enthalten.

Sind Untergriinde zu entkalken, so ist dazu die Verwendung eines speziellen Kalk-Entfernungsmittels
vorgeschrieben; Salzsaure - auch verdiinnt - ist grundsatzlich nicht zugelassen. Es ist ausreichend
nachzuwaschen.

Sind Beschichtungen durch Abbeizen, Abbrennen oder Abschleifen zu entfernen, so erfolgt dies stets bis auf den
unbeschichteten Untergrund.

Bei dunklen Ténungen ist ein Zwischenanstrich grundsatzlich im Farbton der Schlussbeschichtung auszufiihren.
Werden im Leistungsverzeichnis Starken der Ténungen angegeben, so gelten folgende Unterteilungen, wobei ein
flieRender Ubergang méglich ist, fir deckende Beschichtungen (als Orientierung):

helle Ténung: RAL 1004-1015; Hellbezugswert > 80

mittlere Tonung: RAL 2002-3000; 20 < Hellbezugswert < 80

dunkle Ténung: RAL 3003-8003; Hellbezugswert < 20

Der AN prift vor Ausfihrung von oberflachensichtig verbleibenden Arbeiten, ob in der spateren Nutzung Streiflicht
entstehen kann oder als kinstliche Beleuchtung geplant ist. In diesem Fall sind Oberflachen streiflichttauglich
herzustellen.

Im Innenbereich sind bei Holzuntergriinden und nachfolgenden deckenden Lackierungen Locher und Risse mit
einem fur den Untergrund geeigneten Holzkitt in passendem Farbton auszufiillen; bei lasierenden Anstrichen ist
zuvor eine Absprache mit dem AG erforderlich. Letzteres gilt auch bei festgestellien Rissen im Auf3enbereich.
Schleifarbeiten auf Holzern sind nur in Holzfaserrichtung zuldssig, Farbabtrag mit Winkelschleifern, rotierenden
Bursten etc. ist unzulassig.

Furnierte Flachen dirfen vor dem Beizen nicht gewassert werden.

Sieht der AN Abbeizen durch Flammestrahlen vor, so ist eine ausdriickliche Genehmigung des AG einzuholen.
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Kdnnen Gegenstande nicht in Strahlrdumen gestrahlt werden, so ist vom AN zu gewahrleisten, dass unbeteiligte
Personen nicht gefahrdet werden.

Bei allen mechanischen Entrostungsverfahren ist das Nachreinigen mit trockener, 6lfreier Druckluft oder Absaugen
einzukalkulieren. Bei maschineller mechanischer Entrostung ist zu sichern, dass die Oberflachen nicht beschadigt
und nicht poliert werden.

Fur konstruktive Stahlbauten sind keine Roststabilisatoren oder Penetriermittel zu verwenden.

Bei Stahlblech, Walzprofilen u. A. umfasst das Reinigen auch das Entfernen einer etwa vorhandenen Walzhaut
sowie von Ol, Fett oder Staub. Strahlverfahren, auch Flammstrahlen, dirfen nur nach ausdriicklicher Zustimmung
durch den AG angewendet werden.

3.1.3 Material, Giite, Nutzungsqualitat, Oberflache

Die Materialien missen umweltfreundlich sein. Alle Anstriche und Beschichtungen sind entsprechend dem fir die
Nutzung vorgesehenen Systemaufbau des Herstellers auszufuhren. Abweichungen bedurfen der ausdricklichen
Zustimmung des AG.

Als "Olbestandig" ausgeschriebene Beschichtungsstoffe miissen eine Zulassung fiir die Verwendung als
Olauffangwannenbeschichtung besitzen.

Samtliche Metallanstriche und Holzanstriche werden, soweit nicht anders beschrieben, in seidenglanzender
Ausflihrung hergestellt.

Rohrleitungen innerhalb von Deckendurchbriichen und spater nicht mehr zuganglichen Stellen erhalten einen
entsprechenden Anstrich, besonders unter dem Gesichtspunkt des Korrosionsschutzes. Dies gilt auch, wenn die
Leitungen mit einer Isolierung aus Armaflex o. A. versehen werden.

Hartmetallisolierungen erhalten einen weifen, waschfesten Anstrich.

Blechmantelisolierungen in verzinkter Ausflhrung erhalten keinen Anstrich, ebenso Alukaschierte Isolierungen wie
auch Folienabdeckungen von Isolierungen.

Samtliche Schaltschranke, auch wenn sie andersfarbig serienmafig geliefert werden, erhalten einen einheitlichen
Schlussanstrich bzw. sind in einer einheitlichen Farbe, die mit dem AG abzustimmen ist, zu liefern.

3.1.4 Rutschhemmung von Oberflachen

Die Vorgaben der DGUV-108-003 zur Rutschhemmung sind auch fir nicht gewerbliche Bereiche mindestens
einzuhalten. Die Rutschhemmungsklassen benachbarter Bereiche dirfen sich um nicht mehr als eine
Rutschhemmungsklasse von einem Bereich zum benachbarten Bereich unterscheiden.

Auler in planmafig dauerhaft im Wasser liegenden Bereichen sind fiir alle Bereiche, die sowohl nass als auch
trocken begangen werden, beide Rutschhemmungsanforderungen (trocken nach DGUV 108-003 und nass nach
DGUV 207-006) zu berticksichtigen.

Soweit die Bodenbeschichtungsauswahl des AG die erforderlichen Rutschhemmungen nicht berlcksichtigt, teilt der
AN dies dem AG rechtzeitig vor Materialbestellung unaufgefordert mit.

Soweit keine abweichende Rutschhemmungsanforderung im Positionstext beschrieben ist, gilt R10 als mindestens
geschuldete Anforderung. Soweit Nassraume als Einsatzzweck erwahnt sind, gilt R10-B als Mindestanforderung.
3.2 Besondere Ausfiihrung

3.2.1 Brand- und Korrosionsschutzbeschichtung

Der AN hat zusammen mit der Angebotsabgabe seine Qualifikation fiir Korrosionsschutzarbeiten gemaf Abschnitt
3.1 DIN EN ISO 12944-7 (KOR-Schein) vorzulegen.

Die Korrosionsschutzbeschichtung muss mit den nachfolgenden Beschichtungsstoffen vertraglich sein und darf bei
Warmeeinwirkung nicht ablaufen. Werden andere Beschichtungsstoffe als Grundbeschichtung verwendet oder liegt
bereits eine Altbeschichtung vor, so sind die Vertraglichkeit und Eignung anhand entsprechender Prifungen
nachzuweisen. Hier ist zu beachten:

1. Die Grundbeschichtung muss den Korrosionsschutzanforderungen entsprechen; es gelten die fir den
Stahlbau gultigen Richtlinien und Normen.

2. Die vorhandene Schichtdicke darf 250 ym nicht Uberschreiten (einschlieBlich eventuell vorhandener
Verzinkung).

3. Die vorhandene Beschichtung muss eine gute Haftung zum Untergrund haben; ein Gitterschnitt nach DIN
EN ISO 2409 ist durchzufiihren.

4. Die Beflammungsprobe mit einem Bunsenbrenner muss uber ca. 5 Minuten ergeben, dass die vorhandene
Beschichtung sich nicht vom Untergrund 16st oder durch Warmeeinwirkung ablauft. Es muss sichergestellt
sein, dass der Brandschutz auch unter hdchsten Temperaturbelastungen funktionsfahig bleibt.
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Far Brandschutzbeschichtungen ist zu beachten:

e Es ist Sache des AN, die erforderlichen Schichtdicken je nach Untergrund, Dicke des zu beschichtenden
Bauteils, dem U/A-Verhaltnis gemaf Herstellervorschrift und Zulassung zu ermitteln. Dies gilt auch fir die
Untergrundvorbereitung, Anzahl und Art der einzelnen Beschichtungen,

¢ U/A-Werte missen vor Arbeitsbeginn ermittelt sein, damit der Ausfiihrende weil}, welche
Trockenschichtdicken erfullt werden mussen,

¢ Die Einhaltung der Prifungsanforderungen der Brandschutzbeschichtungen ist vom Hersteller durch
regelmaBige Eigen- und Fremdiiberwachung nachzuweisen.

Beschichtete Bauteile diirfen nach der Beschichtung keine weiteren Bekleidungen erhalten, die das Aufschaumen
des Dammschichtbildners im Brandfall behindern. Der Mindestabstand sollte 40 mm betragen.

Vom AN ist als Nebenleistung an der beschichteten Konstruktion (ggf. mehrfach) ein Schild an auffalliger Stelle
anzubringen, welches aufweist:

e Zulassungsnummer und Aussteller,

¢ Ausfiihrungsdatum,

Name und Anschrift der Firma des AN,

Anzahl der Schichten,

Gesamtdicke der Trockenschicht,

Art der Schlussbeschichtung,

Datum der nachsten Prifung,

Warnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungen.

3.2.2 Renovierungsarbeiten

Leim- und Kaseinfarben sind vollstéandig vom Untergrund zu entfernen. Ein Uberstreichen dieser Untergriinde ist
absolut untersagt.

Saugende, aber (berstreichbare Altanstriche sind stets vor der weiteren Behandlung zu grundieren. Kreidende
Untergriinde sind grindlich zu reinigen; Anschleifen ist zulassig.

Schleifstaub von Holz- und Metallanstrichen ist vor Anstrichsausflihrung abzusaugen.

Sofern im Innenbereich auf Holzuntergriinden Risse zu verspachteln sind, sind diese vor Auftragen des
Grundanstriches nach ausreichender Trocknung abzuschleifen. Vor dem Verspachteln breiter Risse ist der
Auftraggeber zu verstandigen, um zu klaren, ob eventuell darauf verzichtet wird. Im AuRenbereich sind vollflachige
Spachtelungen auf Holz unzuléssig; vor Fleckspachteln ist Rlicksprache mit dem Auftraggeber erforderlich.

Das Abbrennen von Altanstrichen bedarf der ausdrucklichen Erlaubnis durch die Bauleitung.

Mégliche Einlassstellen flir Regen- oder Kondenswasser - auch in Kittfalzen - sind vor der Beschichtung mit
geeigneter Spachtelmasse zu schlief3en.

3.2.3 Tapezierarbeiten

Falls aus der Sicht des AN alte Tapeten Gberklebt werden kénnen, ist der AG darauf hinzuweisen und seine
Zustimmung einzuholen. Der AN haftet fiir die Tragfahigkeit des bauseitigen Untergrundes, wenn Bestandstapeten
verbleiben.

StdRe von Bauplatten (Gipskarton, Hartfaser u. A.) mit anderen Bauteilen (Putz, Beton) diirfen nicht Giberklebt
werden, sie sind durch Fugenschnitt zu entkoppeln. Das gilt entsprechend fiir das Uberkleben elastischer Fugen.
Fir die Verarbeitung der Tapeten sind die Angaben des Herstellers zu beachten; sie sind zur Einsichthahme
bereitzuhalten. Soll danach auf StoR geklebt werden, sind Uberlappungen nicht zulassig. StéRe, Uberlappungen
und Doppelnahtschnitte sind unmittelbar an einspringenden Ecken anzuordnen, ein groRflachiges Uberkleben ist
dort zu vermeiden.

Anstrichstoffe fur Textilien dirfen diese nicht anlésen und sind so diinn aufzutragen, dass die Faserstrukturen bzw.
-poren nicht verklebt werden.

Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhangenden Flache sind grundsatzlich nicht
zulassig. Ist es aus produkttechnischen Griinden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede
auftreten kdnnen, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu entnehmen und zu mischen. Der Bauherr
ist vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverstandnis zu ersuchen.
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3.2.4 Fenster-Renovierungsanstriche

Die gesamte Ausflhrung erfolgt mindestens in Umfang und Qualitadt gemafl BFS-Merkblatt Nr. 18.

Im unteren HOéhendrittel des Fensters sind alle Altanstriche au3enseitig zustandsunabhangig bis auf das rohe Holz
vollstandig zu entfernen, der Beschichtungsaufbau ist ab dem Schutzgrund neu aufzubauen.

Vorhandene Figefugen sind keilférmig aufzuweiten und mit Fugenfilimasse beschichtungssystemimmanent zu
verfillen.

Alle annahernd horizontalen Holzkanten sind vom AN mit einer Schrage > 15° im Zuge der Schleifarbeiten
auszuarbeiten, sodass eine zuverlassige Entwasserung gewahrleistet ist.

Soweit Farbabtrag durch Schleifen erfolgt, sind lediglich Bandschleifgerate mit Schliffrichtung in Holzfaserrichtung
zuladssig; nur in Eckbereichen dirfen Exzenterschleifer zum Einsatz gelangen.

Der AN prift sdmtliche Glasversiegelungen auf Ablésung, Versprédung und Funktionsfahigkeit. Nicht intakte
Glasversiegelungen sind vollstandig zu entfernen und mit Gberstreichfahiger Dichtstoffmasse zu erneuern.

3.3 Sonstiges

Soweit nicht anders beschrieben, sind sonstige kleinere Flachen nach Angabe des AG im Rahmen der
schlisselfertigen Gesamterstellung entsprechend mit einem Anstrich bzw. Anstrichsystem zu versehen.

Von angemischten Farbténen ist dem AN je Objekt jeweils 1 Liter Orginalgebinde flir Ausbesserungsarbeiten
unaufgefordert zu Uiberlassen. Von Tapeten ist mindestens eine Rolle je Muster zu tibergeben.
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GB

10

10.10

10.10.0010

10.10.0020

Vorbereitende Arbeiten
Vorbereitende Arbeiten

Schutzabdeckung, Boden, Alukarton
Schutzabdeckung fiir Bodenflachen.
Leistungsbestandteile

e Aluminiumkaschierter Karton "Tetrapak"
¢ St6Re staubdicht verklebt

¢ alle Wandanschlisse staubdicht verklebt
¢ Ausbau nach Anweisung der ortlichen
Bauleitung

Entsorgung nach AVV-Schlussel

Zweck: Schutz des Rohful3bodens (Beton) vor
Verschmutzung und Staub
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: mineralische Bodenbeschichtung
Einbauort: Moduleinbauten Haus 1
170,000 M2 L, €

Schutz durch Abkleben
Schutz von Bauelementen durch vollflachiges
Abkleben.

Leistungsumfang

¢ Dokumentation von Vorschaden an der
abzuklebenden Leistung

¢ Abdecken und Abkleben

¢ Entfernen von Abdeckung und -klebung nach
Ende der Malerarbeiten

e Entsorgung des Schutzmaterials

Zweck: Schutz der Vorleistung
Beanspruchung: durch Arbeitsausfiihrung des AN
Vorleistung: Tlren, Fenster, Holzprofile
Ausfliihrung: PE-Folie und
ruckstandsfrei entfernbares Klebeband, u.a.
fur Lackoberflachen
95,000 M2 e €

Summe 10.10 Vorbereitende Arbeiten

Summe 10 Vorbereitende Arbeiten
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20

20.10

20.10.0010

20.10.0020

20.10.0030

Fortsetzung auf néchster Seite

Trockenbauarbeiten
Wande

Metallstanderwand GKB, 125mm, 55dB

Positionsbeziige: 20.10.0080

Metallstanderwand mit Einfachstanderwerk und

Mineralwolleddmmung.

Zweck: Raumtrennung

Vorleistung: Holzbau

Folgeleistung: Malerarbeiten

Brandschutz: ohne

Schallschutz: Rw, R = 55 dB

Beplankung: GKB (DIN 18180), A (DIN EN

520), 2-mal 12,5 mm, beidseitig

Oberflachen: Q2 verspachtelt, malerfertig

Gesamtstarke: 125 mm

Dammeinlage: mind. 60 mm

Metallstanderabstand: 62,5 cm

Wandhohe: bis 3,50m

Einbaubereich: Moduleinbauten Haus 1

Konstruktionsart: wie W112 o.glw.

Wandaufbau gem. Architektenplanung: IW-01
79,000 M2 e €

Metallstanderwand, GKB, 75mm, FO,

Vorwandelement

Beplankung bauseitiger Installationselemente auf

Unterkonstruktion, mit Gipskartonplatten, 2-seitig

(Vorderansicht und Ablageflache).

Hinweis: Die Oberkante oberseitiger Beplankung ist

2 cm niedriger auszufihren als Soll-Planmaf3, um

durch geplanten Héhenausgleich an Fliesenfugen

angleichen zu kénnen.

Zweck: hausliche Bader

Beanspruchung: Spritzwasser

Vorleistung (baus.): Installationselement (z. B. Hange-

WC)

Folgeleistung: Waschbecken, WC, Dusche

Brandschutz: ohne

Beplankung: GKB (DIN 18180), A (DIN EN 520), 2x

12,5 mm, 1-seitig

Oberflache: Q2 verspachtelt, malerfertig

Tiefe: ca. 22,5 cm, bis Vorderkante UK

Konstruktionsart: wie W626 o.glw.

Abrechnung nach Oberflache

Einbauort: R 102, 107, 108

Wandaufbau gem. Architektenplanung: IW-03
12,000 M2 e €

Metallstanderwand GKB, 225mm, F0, 54dB
Metallstdnderwand mit Doppelstanderwerk,
verbindender Querbeplankung und
Mineralwolleddmmung als Installationswand.
Zweck: Raumtrennung

Vorleistung: Holzbau

Folgeleistung: Malerarbeiten, Fliesenarbeiten
Schallschutz: Rw, R = 54 dB
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EP

GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

20.10.0040

20.10.0050

20.10.0060

20.10.0070

20.10.0080

Fortsetzung auf néchster Seite

Brandschutz: keine Anforderungen

Beplankung: GKB (DIN 18180), A (DIN EN 520), 2x

12,5 mm, beidseitig

Standerachsabstand: 62,5 cm

Wandhéhe: bis 3,50 m

Oberflachen: Q2 verspachtelt, malerfertig

Gesamtstarke: 225 mm

Konstruktionsart: wie W116 o.glw.

Einbauort: R 107/108

Wandaufbau gem. Architektenplanung: IW-04
8,000 m2

Metallstanderwand GKB, 275mm, F0, 54dB
Wiederholung zu OZ 20.10.0030, jedoch:
Gesamtstarke: 275 mm
Einbauort: R 102/103-104

12,000 m2

Tiiréffnung anlegen, 1flg
Anlegen von Turéffnungen, fur 1-flg. Tiren, in
Trockenbauwanden.
Zweck: Durchgang
Vorleistung: Holzbau
Folgeleistung: Holztur mit Stahl-Umfassungszarge
der Nachfolgepositionen
Offnungsbreite: < 1,30 mi.L.
Inkl. UA-Profile an Laibung und Sturz
Deckenhohe: bis 3,40 m
5,000 St

Freies Wandende, d bis 150mm
Freies Wandende einer Trockenbau-
Standerwerkswand.
Leistungsbestandteile:

¢ Verstarkte UA-Profile
¢ Stirnseitige Beplankung
¢ Kantenschutzprofile

Wandstarke: bis 150 mm
3,200 m

Zulage Anpassung an Dachschréage
Zulage fur das Anpassen von Trockenbauwanden an
Dachschragen gegenuber Trockenbauwanden an
waagerecht verlaufenden Decken.
Dachneigung ca. 27°

35,000 m

Zulage Unterbrechung der Standerkonstruktion
durch Querbalken

Zulage fur das Errichten einer Wand aus Pos.
20.10.0010 (W112) genau im Bereich eines
Querbalkens. Der Balken (50mmx140mm) wird in die
Wand eingebaut und ist nach Fertigstellung nicht
sichtbar.
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GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

20.10.0090

20.10.0100

20.10.0110

Fortsetzung auf néchster Seite

Es ist erforderlich die Metallstanderkonstruktion am
Balken zu unterbrechen.
Leistungsbestandteile

e UW-Profile an Unter- und Oberseite des
Balkens
¢ Schneidearbeiten CW-Wandprofile

Abrechnung nach Lange des Balkens
8,000 M e €

Revi-Tiir, Standard, 1lg, 40x40cm
Revisionsklappe in 2-lg. Standardausfiihrung.
Leistungsbestandteile

e Wandrahmen

e Klappenrahmen

¢ Gipskarton-Einlage
¢ Verspachtelung

Zweck: Revisions6ffnung TGA
Brandschutz: FO
Einbau in: Vorwandelement W626
Beplankung: 2-lg., wie Hauptbauteil
Oberflache: wie Hauptbauteil
GroRe: 40x40 cm
Beschlag: Federbeschlag, klappbar, mit
Sicherungsseil
Einbauort: R 102
1,000 St e €

Holztraversen zur Lasteinleitung
Konstruktionshdlzer zur Aufnahme von Wandlasten.
Zweck: Verstarkung Trockenbauwand
Beanspruchung: Wandlasten
Vorleistung: Trockenbauunterkonstruktion
Folgeleistung: Sanitarobjekte, Halterungen,
Hangeschranke, Handlaufe
Material: Konstruktionsvollholz (KVH) oder OSB-
Bauplatte
Abmessungen (HxB): 300 x 625 mm
Einbauort: Klichenzeile, sowie im Bereich der
Gitterrost-Decke

45000 M e €

Zulage Zementbauplatte statt GKB, 1ig

Zulage fur Zementbauplatten gegenuber den nicht
impragnierten Gipskartonbauplatten.

Zweck: Feuchteschutz in Nassraumen,

bspw. in Schulen, Schwimmbadern, gewerbl.
Umkleiden

Beanspruchung: Wasserbeaufschlagung
Folgeleistung: Abdichtung, Fliesenbelage
Oberflache: grundverspachtelt

Fugenausfiihrung: StéRe verklebt

Einbauort: Barrierefreies WC R102, Dusche R 107
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Fortsetzung von vorheriger Seite
40,000 M2 e € €

20.10.0120 Zulage GKBI-Platten statt GKB, 2Ig

Zulage fir eine impragnierte (hydrophobierte)

Ausflihrung gegeniiber den nicht impragnierten

Gipskartonbauplatten.

Zweck: Feuchteschutz

Beanspruchung: Feuchtrdume geringer Anforderung

(bspw. Bader im Wohnungsbau)

Bezeichnung: GKBI (DIN 18180; n.aktuell), H2 (DIN

EN 520)

Ausfilihrung: 2-lagig

Abrechnung: je m2 Wandseite (Beispiel: beidseitig

doppellagig hydrophobiert= 2,00 m2).

Einbauort: Umkleiden 103, 104, WC 108,

Kichenzeile 110, Putzmittel-Raum 106,

Analyseraum 109

72,000 M2 e € €
Summe 20.10 Wande €
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EP

GB

20.20

20.20.0010

20.20.0020

20.20.0030

20.20.0040

Fortsetzung auf néchster Seite

Aussparungen und Durchlasse

Aussparung, bis 0,15m2
Aussparung in Trockenbauwanden.
Leistungsbestandteile:

» Offnung anlegen
e CW-Profile in Laibung

Zweck: Durchflihrungen von Elektro- und
Luftungsleitungen
Ausflihrung: Profile in Laibungen sichtbar,
miteinander verschraubt
Aussparungsform: rechteckig
OffnungsgréRe: bis 0,15 m2

12,000 St

Anarbeitung an Kabelbiindel
1-seitige rauchdichte Anarbeitung mit GK-Platte und
Spachtelmasse an Kabelbiindel.
Flexible Elektroleitungen mit Kabelbinder zu Biindeln
zusammenfassen,
Durchmesser Kabelbiindel max. 6cm
Abrechnung je Wandseite einzeln
10,000 Stk

Aussparung Holzbalken, rechteckig, 50x140mm
Durchflihrung von Holzbalken 50 x 140 mm durch
Trockenbau und anarbeiten an diese.

Dies umfasst sowohl Durchfiihrungen der Untergurte
in der Dachschrage, als auch durch Innenwéande.

Leistungsumfang:

e Herstellung Ausschnitt
¢ Einfassung
¢ Anarbeiten

Folgeleistung: Malerarbeiten
20,000 St

Aussparungen fiir Sanitérinstallationen bis @ 50
mm

Positionsbeziige: 20.20.0050

Positionsbeziige: 20.20.0060

Herstellen von Aussparungen bis @ 50 mm in
Trockenbaukonstruktionen aus Gipskarton-,
zementgebundenen Bauplatten oder impragnierten
Gipsbauplatten fiir Rohrdurchfiihrungen.

Leistungsumfang:

e Anzeichnen

¢ Schneiden

¢ Nacharbeiten der Schnittkanten
e Schutz der Beplankung
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GB

Fortsetzung von vorheriger Seite

20.20.0050

20.20.0060

Vorleistung: Sanitarinstallation, Unterkonstruktion der
Trockenbauwand
Folgeleistung: Maler- oder Fliesenarbeiten

Die Grofie der Aussparungen richtet sich nach den
Erfordernissen der Sanitarinstallation.
Koordination mit dem Sanitéargewerk ist Bestandteil
der Leistung.

18,000 Stk

Aussparungen fiir Sanitarinstallationen von @ 50
mm bis 150 mm
Wiederholung zu OZ 20.20.0040, jedoch fir
Aussparungen fir Sanitarinstallationen mit
Durchmessern von @ 50 mm bis 150 mm

6,000 Stk

Aussparungen fiir Sanitarinstallationen von @
250 mm bis 350 mm
Wiederholung zu OZ 20.20.0040, jedoch fir
Aussparungen fir Sanitarinstallationen mit
Durchmessern von @ 250 mm bis & 350 mm.

2,000 Stk

Summe 20.20 Aussparungen und Durchlasse
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20.30

20.30.0010

Tiiren und Zargen

Holztiir, 32dB, VS, HPL, gefalzt, SUZ, 760x2135
mm
Holz-Innentirelement, 1-flg. als Schallschutztir.

Leistungsumfang

e Turblatt
e Turzarge
¢ Samtliche Beschlage und Dichtungen

Zweck: Schallschutztir

Vorleistung: Trockenbauwand

Mech. Anforderung: KI. 2 (EN1192); M (RAL426)
Klimaanforderung: 2b (EN 12219); Il (RAL 426)
Schallschutzanf.: Rw > 32 dB, im eingebauten
Zustand (Rw,P > 37 dB)

Schallschutzklasse: 2 nach VDI 3728
Einbausituation: GK-Metallstanderwand

Angaben zum Tirblatt

Ausfihrung: Holztirblatt nach DIN 68706-1, d= bis
50 mm nach DIN 68706-1 Massivholzrahmen,
Vollspaneinlage

Oberflache: Schichtpressstoffbeschichtung (HPL)
Kantenausbildung: gefalzt

Einleimer: verdeckter Einleimer, beschichtet wie
Oberflache

Farbton: weil® RAL 9010 wie Wandfarbe

Angaben zur Zarge

Ausfliihrung: Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN
18111, d=1,5mm

Wandstarke: 125 mm

Ausfliihrung: 2-teilig

Dichtung: Zargendichtung, 3-seitig umlaufend
Oberflache: verzinkt und pulverbeschichtet weif3,
RAL 9010 wie Wandfarbe, seidenmatt

Definitionen fiir die Beschlage

Bander: 3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl
Drickergarnitur: Edelstahl mit Rosette

Schloss: Einsteckschloss nach DIN 18251,
vorgerichtet firr Profilzylinder, Schlossklasse 3,
Riegel und Falle aus Stahl, verzinkt, Falle als
"Flusterfalle"

Bodendichtung: absenkbar, integriert in Beschlag
Taréffnungsmald: 760 x 2135 mm

Einbau Turblatt nach Fertigstellung
Bodenbeschichtung zeitlich getrennt von
Zargeneinbau.
Tdrnummern gem. Architektenplanung: IT-101,
IT-102, IT-103, IT-104
4,000 St €
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20.30.0020

20.30.0030

20.30.0040

Holztiir, 37dB, VS, HPL, gefilzt, SUZ,
1010x2135mm
Wiederholung zu OZ 20.30.0010, jedoch:
Schallschutzanf.: Rw > 37 dB, im eingebauten
Zustand (Rw,P > 42 dB)
Schallschutzklasse: 3 nach VDI 3728
Taréffnungsmald: 1010 x 2135 mm
Tarnummern gem. Architektenplanung: IT-105,
IT-107
2,000 St e €

Zulage Feuchtraumtiir
Zulage zu 1-flg. Tirelementen, fur
Feuchtraumgeeignete Ausflihrung, anstelle
Standardausfiihrung.
Beanspruchung: Badezimmer, Waschkiche etc. mit
hoher Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne
Spritzwasser/-reinigung
Anforderung: Feuchtraumtiir RAL-RG 426-3
Kantenainleimer: allseitig beschichtet
Einbauort: IT-101, IT-102, IT-104
Anmerkung: Unterseitiges Kirzen der Tiren ist nur
nach Herstellervorgabe zulassig!

3,000 St e €

Zulage Nassraumtiir

Zulage zu 1-flg. Tirelementen, fur
Nassraumgeeignete Ausfilihrung anstelle
Standardausfihrung.

Beanspruchung: Radume mit Spritzwasser

und/oder Nassreinigung

Anforderung: Nassraumtur nach RAL-RG 426-3
Kantenainleimer: mind. allseitig kunststoffbeschichtet
Einbauort: IT-103

Anmerkung: Unterseitiges Kirzen der Turen ist nicht
zulassig!

1,000 St s €

Summe 20.30 Tiiren und Zargen

Summe 20 Trockenbauarbeiten
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30

30.10

30.10.0010

30.10.0020

30.10.0030

Tapezierarbeiten
Tapezierarbeiten

Grundierung, Haftgrund
Positionsbeziige: 30.10.0030
Grundierung von Wand-/Decken- und
Laibungsflachen mit Haftgrund.
Zweck: Verbesserung der Untergrundhaftfahigkeit fur
nachfolgenden Beschichtungsaufbau
Vorleistung: gereinigte Untergriinde
Folgeleistung: Beschichtungsaufbau, Tapete
Ortsangabe: Moduleinbauten Haus 1

529,000 m2

Glas-/Malervlies, vollflachig
Positionsbeziige: 30.10.0030
Vollflachiges Aufbringen von rissiiberdeckendem
Glasvlies/Malervlies an Wanden, Decken und
Laibungen.
Zweck: diffusionsoffene, glatte Oberflache
Vorleistung: gereinigte, grundierte Untergriinde
Folgeleistung: Anstrich
Ortsangabe: Moduleinbauten Haus 1

529,000 m2

Zulage Dachschragen
Zulage fur die Ausfuhrung vorbeschriebener Arbeiten
(Pos. 30.10.0010 u. 30.10.0020) an Dachschragen
statt an Decken.

141,000 m2

Summe 30.10 Tapezierarbeiten

Summe 30 Tapezierarbeiten

11.02.2026 - 15:27

30 | 36



Baumuniversitat

Los 17 - Trockenbau

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
40 Malerarbeiten
40.10 Beschichtungen, Innenbereich
40.10.0010 Beschichtung, Dispersion, weill, GK-Wandflache
Wandbeschichtung auf Gipskarton-Wandflachen mit
I6semittel- und weichmacherfreien Produkten nach
VDL-Richtlinie 01.
Leistungsumfang
e Grundierung
e Zwischenbeschichtung
¢ Schlussbeschichtung
Vorleistung: Gipskarton-Wandflachen mit Malervlies
Nassabrieb: Klasse 2, nach DIN EN 13300
Beschichtung: Kunststoff-Dispersionsfarbe,
fungizidfrei "Blauer Engel"
Farbton: reinweil}, RAL 9010
Standardnutzung: Rdume mit erhéhten
Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfahigkeit
318,000 M2 e € €
40.10.0020 Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK2
Wiederholung zu OZ 40.10.0010, jedoch:
Ausfiihrung als Laibungsbeschichtung, innen
Vorleistung: Fenster-/Turlaibung
Laibungstiefe: bis 10 cm
77,000 m € e €
40.10.0030 Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK2
Wiederholung zu OZ 40.10.0010, jedoch:
Ausfiihrung als Deckenbeschichtung an schrager
Dachflache.
Vorleistung: Gipskarton-Deckenflachen mit
Malervlies
Neigung: ca. 27°
141,000 M2 € e €
40.10.0040 Beschichtung, Dispersion, abgetont, GK-

Fortsetzung auf néchster Seite

Wandflache

Wandbeschichtung auf Gipskarton-Wandflachen mit
I6semittel- und weichmacherfreien Produkten nach
VDL-Richtlinie 01.

Leistungsumfang

e Grundierung
e Zwischenbeschichtung
¢ Schlussbeschichtung

Vorleistung: Gipskarton-Wandflachen mit Malervlies
Nassabrieb: Klasse 2, nach DIN EN 13300
Beschichtung: Kunststoff-Dispersionsfarbe,
fungizidfrei "Blauer Engel"

Farbton: Mausgrau, RAL 7005

Standardnutzung: Rdume mit erhéhten
Anforderungen an Strapazier-/Reinigungsfahigkeit
Einbauort: Moduleinbauten Haus 2 (AuRenflachen)
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Fortsetzung von vorheriger Seite
70,000 M2 e € €
40.10.0050 Hohenzulage Wandbeschichtungen
Hoéhenzulage zu Wandbeschichtungen fiir die
Ausfliihrung von Wandflachen oberhalb H= 3,50 m
(entsprechend Arbeitsgeriistebene tber 2,00 m).
Leistungsbestandteile
e Zulage Mehraufwand Arbeitshohe
¢ Herstellen des Hohenzugangs (Gerust,
Rollgerist, Leiter, etc.)
Ortsangabe: Haus 2 R 207
2,000 M2 € €
40.10.0060 Fugenverschluss, innen, Acryl
Fugenverschluss, innen, als horizontale und vertikale
Wand- und Deckenanschlisse sowie an
Tarbekleidungen.
Fugenbreite: 6-8 mm i. M., Dreiecksfuge
Fugendichtmasse: Acryl, iberstreichbar
Elastizitat: Zul. Gesamtverformung (ZGV) > 20 %
263,000 m e € €
Summe 40.10 Beschichtungen, Innenbereich L — €
Summe 40 Malerarbeiten L ——— €
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50

50.10

50.10.0010

Sockelleisten
Sockelleisten

Sockelleiste, profiliert, Holzwerkstoff, 5cm
Sockelleiste, profiliert, aus Holzwerkstoff einschl.
dauerelastische Acrylverfugung zur Wand.
Zweck: Wandabschluss
Vorleistung: Bodenbelag mineralische Beschichtung
Material: Holzwerkstoff
Oberflache: Kunststoff
Sockelhdhe: 5 cm
Profil: ohne Profilierung, gerade, horizontale
Oberkante
Ortsangabe: Innenrdume Haus 1
Einbau nach Fertigstellung mineralische
Bodenbeschichtung (baus. Ausfiihrung im Anschluss
an Malerarbeiten)

124,000 m

Summe 50.10 Sockelleisten

Summe 50 Sockelleisten
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60 Stundenlohnarbeiten
60.10 Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS

Stundenlohnarbeiten

Stundenléhne enthalten die Zulagen fir Feiertags-,

Samstags- und Sonntagsarbeit sowie fiir

Uberstunden.

Mit den Stundenléhnen sind im Weiteren Fahrkosten,

Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie

Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und

Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend

genannten Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergilitungsanspruch fir Zeitaufwendungen

entsteht nur, wenn die voraussichtlich bendtigten

Aufwendungen vor Arbeitsausfiihrung von der

Bauleitung bestatigt/beauftragt wurden.

Fir einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung,

Stemm- und Abbrucharbeiten etc., gelangen

grundsatzlich nur die Stundensétze fiir Bauhelfer zur

Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als

Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung

zwischen AN und AG herangezogen.
60.10.0010 Eventualposition ohne GB

Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdriickliche

Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur

Ausfiihrung kommen.

Fachwerker

5000h € Nur Einh.-Pr.

60.10.0020 Eventualposition ohne GB

Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den

Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche

Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur

Ausfliihrung kommen.

Bauhelfer

5000h ., € Nur Einh.-Pr.
Summe 60.10 Stundenlohnarbeiten ~—— €
Summe 60 Stundenlohnarbeiten L —— €

11.02.2026 - 15:27
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Baumuniversitat

Los 17 - Trockenbau

Zusammenstellung der LV-Gruppen

0oz Leistungsbeschreibung Summe
10.10 Vorbereitende Arbeiten €
10 Vorbereitende Arbeiten e ——————— €
20.10 Wande e €
20.20 Aussparungen und Durchldsse €
20.30 Tdrenund Zargen e €
20 Trockenbauarbeiten €
30.10 Tapezierarbeiten €
30 Tapezierarbeiten L —————— €
40.10 Beschichtungen, Innenbereich €
40 Malerarbeiten ~——— €
50.10 Sockelleisten €
50 Sockelleisten e €
60.10 Stundenlohnarbeiten €
60 Stundenlohnarbeiten L —————— €

11.02.2026 - 15:27
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Baumuniversitat

Los 17 - Trockenbau

Zusammenstellung der LV-Gruppen

0oz Leistungsbeschreibung Summe
10 Vorbereitende Arbeiten o —— €
20 Trockenbauarbeiten ~ ——— €
30 Tapezierarbeiten e ————— €
40 Malerarbeiten e ———— €
50 Sockelleisten ~———— €
60 Stundenlohnarbeiten ~———— €

LV-Summe (Netto) s €

zuzdagl. MwSt. s €

LV-Summe (Brutto) e €

11.02.2026 - 15:27
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BAUBESCHREIBUNG TROCKENBAUARBEITEN

	
HINWEISE ZUR BAUSTELLE

	
ZTV Trockenbauarbeiten

	
ZTV Innentüren

	
ZTV Maler-/Lackierarbeiten

	10
Vorbereitende Arbeiten

	10.10
Vorbereitende Arbeiten

	20
Trockenbauarbeiten

	20.10
Wände

	20.20
Aussparungen und Durchlässe

	20.30
Türen und Zargen

	30
Tapezierarbeiten

	30.10
Tapezierarbeiten

	40
Malerarbeiten

	40.10
Beschichtungen, Innenbereich

	50
Sockelleisten

	50.10
Sockelleisten

	60
Stundenlohnarbeiten

	60.10
Stundenlohnarbeiten


